
GZ. RV/7102910/2014

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den-Senat im Beisein der Schriftführerin H., in der
Beschwerdesache A-GmbH, Adresse1, vertreten durch Verax Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H., Rotenturmstraße 18/8 OG, 1010 Wien,
über die Beschwerde vom 19.4.2014 gegen den Bescheid des Finanzamtes für
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel vom 7.4.2014, betreffend Pfändung einer
Geldforderung nach der am 27.10.2016 in 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b,
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. Der angefochtene Bescheid bleibt
unverändert.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

Das Finanzamt erließ gegen die Beschwerdeführerin (Bf.) am 31. März 2014 zur
Sicherung von Abgabenansprüchen in Höhe von € 12.008.756,45 einen
Sicherstellungsauftrag gemäß § 232 BAO.

In der Folge pfändete das Finanzamt mit Bescheid vom 7. April 2014 das auf dem
Abgabenkonto der Bf. beim Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 
ausgewiesene Abgabenguthaben in Höhe von € 1.451.815,03 durch Erlassung eines
Zahlungsverbotes an die genannte Abgabenbehörde. Gleichzeitig wurde der Bf. mit
Verfügungsverbot jede Verfügung über die gepfändete Forderung sowie die Einziehung
der Forderung untersagt.

Mit der gegen diesen Bescheid betreffend Pfändung einer Geldforderung eingebrachten
Beschwerde beantragte die Bf. die Aufhebung des angefochtenen Bescheides und
verwies zur Begründung auf die Ausführungen in der Beschwerde vom 9. April 2014
gegen den Sicherstellungsauftrag vom 31. März 2014.

Für den Fall der Vorlage der Beschwerde an das Bundesfinanzgericht wurde die
Anberaumung einer mündlichen Senatsverhandlung beantragt.
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Mit Beschwerdevorentscheidung vom 29. April 2014 wies das Finanzamt die Beschwerde
als unbegründet ab und führte aus, dass zum Zeitpunkt der Exekutionsführung
(Forderungspfändung vom 7. April 2014) auf Grund des Sicherstellungsauftrages vom
31. März 2014 ein sicherzustellender Abgabenanspruch in Höhe von € 12.008.756,43
bestanden habe, weshalb der Bescheid - Pfändung einer Geldforderung zu Recht erlassen
worden sei.

Dagegen beantragte die Bf. die Vorlage der Beschwerde und verwies zur Begründung auf
die Ausführungen in der Beschwerde vom 19. April 2014.

In der am 27. Oktober 2016 abgehaltenen mündlichen Senatsverhandlung wurde lediglich
auf das schriftliche Vorbringen verwiesen.

Über die Beschwerde wurde erwogen:

Gemäß § 78 AbgEO kann aufgrund eines  Sicherstellungsauftrages  (§ 232
BAO) zur Sicherung von Abgaben und Abgabenstrafen schon vor Eintritt der
Rechtskraft oder vor Ablauf der für die Leistung bestimmten Frist die Vornahme von
Vollstreckungshandlungen angeordnet werden (Abs. 1). Zur Sicherung kann nur die 
Pfändung  und Verwahrung beweglicher körperlicher Sachen und die  Pfändung 
grundbücherlich nicht sichergestellter Geldforderungen und von Ansprüchen auf
Herausgabe und Leistung beweglicher und körperlicher Sachen vorgenommen
werden (Abs. 2). Im Übrigen sind auf das finanzbehördliche Sicherungsverfahren die
Bestimmungen des I. Teiles sinngemäß anzuwenden. Hinsichtlich der Gebühren und
Kosten des Sicherstellungsverfahrens kann das Bundesministerium für Finanzen
von den Grundsätzen des § 26 AbgabenEO (Gebühren und Auslagenersatz im
Vollstreckungsverfahren) abweichende Anordnungen über die Voraussetzungen des
Eintrittes der Zahlungspflicht treffen (Abs. 3).

Dem zitierten Gesetzeswortlaut folgend kommen als Vollstreckungshandlungen
im finanzbehördlichen Sicherungsverfahren nur die Pfändung und Verwahrung
beweglicher körperlicher Sachen und die Pfändung grundbücherlich nicht sichergestellter
Geldforderungen von Ansprüchen auf Herausgabe und Leistung beweglicher körperlicher
Sachen in Betracht. Damit wird klargestellt, dass das Sicherungsverfahren mit der
Pfändung (bzw. Verwahrung) der im Gesetz erschöpfend aufgezählten Vermögenswerte
eines Abgabenschuldners sein Ende findet, und bei Pfändung von Geldforderungen
insbesondere eine Überweisung an die Republik Österreich zur Einziehung unzulässig ist.

Die Pfändung einer Geldforderung zur Sicherung von Abgaben setzt gemäß § 78 Abs. 1
leg.cit. einen nach den Grundsätzen des § 232 BAO erlassenen Sicherstellungsauftrag
voraus. Der Sicherstellungsauftrag ist somit Titel für das finanzbehördliche (und auch
das gerichtliche) Sicherungsverfahren. Zweck und Aufgabe des Sicherungsverfahrens ist
es, dem Abgabengläubiger bereits in einem Zeitpunkt, in dem sein Anspruch zwar dem
Grunde nach feststeht, aber noch nicht realisierbar ist, wegen drohender Gefährdung
oder Erschwerung der Einbringung von Abgabenschuldigkeiten ein Pfandrecht zu
verschaffen, dessen Rang auch für die nachfolgende Exekution zur Hereinbringung der
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Abgaben maßgebend ist, und dadurch die rechtlich erst später zulässige Durchsetzung
des Abgabenanspruches zu gewährleisten. Die Rechtskraft des Sicherstellungsauftrages
ist nicht notwendig. Dies findet nicht nur im Wortlaut des § 78 Abs. 1 AbgEO Deckung,
sondern wäre ansonsten auch der beschriebenen Normzweck vereitelt, da im Falle
des Abwartenmüssens der Rechtskraft des Abgabenbescheides und/oder des
Sicherstellungsauftrages wertvolle Zeit zur Sicherung des Pfandranges verloren ginge.

Damit der Zweck eines Sicherungsverfahrens als Sofortmaßnahme gewährt ist und
zur Sicherung von Abgabenschuldigkeiten Pfandrechte rasch begründet werden
können, fordert der Gesetzgeber gemäß § 232 BAO schon für die Erlassung eines
Sicherstellungsauftrages daher nur das Vorliegen eines dem Grunde nach entstandenen
Abgabenanspruches sowie das Vorliegen von gewichtigen Anhaltspunkten für dessen
Höhe und für die drohende Gefährdung oder Erschwerung der Abgabeneinbringung beim
Abgabenschuldner.

Es ist mit dem Normzweck des Sicherungsverfahrens aber auch unvereinbar, wenn
für die Vornahme der Pfändung von Vermögenswerten des Abgabenschuldners die
Rechtskraft des Sicherstellungsauftrages abgewartet werden müsste. § 78 Abs. 1 AbgEO
sieht deshalb ausdrücklich vor, dass aufgrund eines Sicherstellungsauftrages
Vollstreckungshandlungen zur Sicherung von Abgaben schon vor Eintritt der Rechtskraft
oder vor Ablauf der für die Leistung bestimmten Frist angeordnet werden können.

Soferne die Bf. daher auf die gegen den Sicherstellungsauftrag eingebrachte Beschwerde
verweist, genügt der Hinweis, dass Einwendungen gegen die Rechtmäßigkeit des
Sicherstellungsauftrages im Zuge des Vollstreckungsverfahrens nicht geltend gemacht
werden können.

Abgesehen vom Vorliegen eines nach den Grundsätzen des § 232 BAO erlassenen
Sicherstellungsauftrages setzt die Pfändung einer Geldforderung zur Sicherstellung von
Abgaben einen den vorstehenden Anordnungen entsprechenden Pfändungsbescheid und
im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsverbotes an den Drittschuldner zumindest eine
dem Grunde nach entstandene Geldforderung voraus.

Unbestritten ist, dass im vorliegenden Fall sowohl ein Sicherstellungsauftrag als auch im
Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsverbotes eine Forderung gegenüber der Republik
Österreich (Guthaben am Abgabenkontokonto) vorlag.

Demgemäß lastet der Pfändung keine Rechtswidrigkeit an.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Zulässigkeit einer Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
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bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird.

Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung liegt nicht vor.

 

 

Wien, am 27. Oktober 2016

 


